
STAATLICHE BEIHILFEN

DEUTSCHLAND

(98/C 171/04)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(Artikel 92 bis 94 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft)

Mitteilung der Kommission gemäß Artikel 93 Absatz 2 EG-Vertrag an die übrigen Mitglied-
staaten und sonstigen Beteiligten bezüglich der Ablehnung der vorgeschlagenen zweckdienlichen
Maßnahme betreffend den multisektoralen Regionalbeihilferahmen für große Investitions-

vorhaben durch Deutschland

Mit nachstehendem Schreiben hat die Kommission die
Bundesregierung von ihrer Entscheidung in Kenntnis ge-
setzt, das Verfahren nach Artikel 93 Absatz 2 des EG-
Vertrags einzuleiten:

,,Bereits seit einiger Zeit arbeitet die Kommission an
neuen Vorschriften für die Kontrolle von Regionalbeihil-
fen für große Investitionsvorhaben. Die beabsichtigte
Einführung eines horizontalen Gemeinschaftsrahmens
für staatliche Beihilfe zugunsten solcher Vorhaben wurde
erstmals in der Mitteilung der Kommission an den Rat,
das Europäische Parlament, den Wirtschafts- und Sozial-
ausschuß und den Ausschuß der Regionen ,Eine Politik
der industriellen Wettbewerbsfähigkeit für die Europäi-
sche Union‘Ø(Î) angekündigt. Anschließend hat der Rat in
seiner Entschließung vom 23. November 1994 über die
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Industrie der
Gemeinschaft ausdrücklich bestätigt, daß die Prüfung ei-
nes horizontalen Ansatzes in Betracht gezogen werden
muß.

Über die Modalitäten der neuen Rahmenregelung haben
regelmäßig Beratungen zwischen der Kommission und
den Mitgliedstaaten stattgefunden. Auf dieser Grundlage
hat die Kommission in der multilateralen Sitzung der
einzelstaatlichen Sachverständigen für staatliche Beihilfen
am 15. Januar 1997 in Brüssel den überarbeiteten Ent-
wurf eines multisektoralen Gemeinschaftsrahmens für
Regionalbeihilfen zugunsten großer Investitionsvorhaben
vorgelegt. Da die meisten Mitgliedstaaten den überarbei-
teten Vorschlag der Kommission positiv aufgenommen
haben, hat die Kommission mit Schreiben vom 25. Fe-
bruar 1997 die Mitgliedstaaten zu den technischen Ein-
zelheiten des Vorschlags konsultiert und bilaterale Bera-
tungen mit den Mitgliedstaaten, einschließlich Deutsch-
land, anberaumt. Die Einführung des multisektoralen
Gemeinschaftsrahmens zählt auch zu den vorrangigen
Maßnahmen des Aktionsplans der Kommission für den
Binnenmarkt, der vom Europäischen Rat auf seiner Ta-
gung vom 16. und 17. Juni in Amsterdam gebilligt wor-
den ist.

Mit Schreiben vom 5. März 1998 setzte die Kommission
alle Mitgliedstaaten davon in Kenntnis, daß sie am

(Î)ÙKOM(94) 319 endg.

16. Dezember 1997 beschlossen hat, die Einführung ei-
nes neuen Gemeinschaftsrahmens für Regionalbeihilfen
zugunsten großer Investitionsvorhaben in Form einer
zweckdienlichen Maßnahme im Sinne des Artikels 93
Absatz 1 EG-Vertrag vorzuschlagen. Die Mitgliedstaaten
wurden gebeten, binnen 20 Arbeitstagen mitzuteilen, ob
sie mit der Einführung des multisektoralen Beihilferah-
mens einverstanden sind, soweit sich dieser auf das Noti-
fizierungsverfahren bezieht. Sollte ein Mitgliedstaat seine
Zustimmung nicht fristgerecht erteilen, müßte die Kom-
mission erforderlichenfalls unverzüglich das Verfahren
gemäß Artikel 93 Absatz 1 EG-Vertrag gegen sämtliche
in dem betreffenden Mitgliedstaat geltenden Beihilfere-
gelungen einleiten, aufgrund derer unter die neuen Maß-
nahmen fallenden Beihilfen gewährt werden könnten.

Nach dem Gemeinschaftsrahmen müssen die Mitglied-
staaten gemäß Artikel 93 Absatz 3 EG-Vertrag alle re-
gionalen InvestitionsbeihilfevorhabenØ(Ï) innerhalb ge-
nehmigter BeihilferegelungenØ(Ð) notifizieren, die eine
der beiden nachstehenden Voraussetzungen erfüllen:

i) Projekt-Gesamtkosten von mindestens 50 Mio.
ECUØ(Ñ) und eine als Prozentsatz der beihilfefähigen
Investition ausgedrückte IntensitätØ(Ò) der kumulierten
Beihilfebeträge von mindestens 50Ø% der für Regio-
nalbeihilfen geltenden Höchstgrenze für Großunter-
nehmen in dem betroffenen Gebiet und ein Beihilfe-
betrag von mindestens 40Ø000 ECUØ(Ó) pro geschaffe-
nen oder erhaltenen Arbeitsplatz oder

ii)Ùals Gesamtbeihilfe mindestens 50 Mio. ECU betragen.

(Ï)ÙAusschließlich für die Schaffung von Arbeitsplätzen ge-
währte regionale Investitionsbeihilfen gemäß den Leitlinien
für Regionalbeihilfen werden von diesem Rahmen nicht
erfaßt.

(Ð)ÙDie Notifizierungspflicht gilt selbstverständlich auch für Ad-
hoc-Beihilfen.

(Ñ)Ù15 Mio. ECU für Investitionen in der Textil- und Beklei-
dungsindustrie.

(Ò)ÙEinschließlich Mitfinanzierung aus den Strukturfonds.

(Ó)Ù30Ø000 ECU für Investitionen in der Textil- und Beklei-
dungsindustrie.
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Vierzehn Mitgliedstaaten haben auf schriftlichem Wege
der Einführung des multisektoralen Gemeinschaftsrah-
mens zugestimmt. Die Bundesregierung hingegen hat der
Kommission mit Schreiben vom 31. März 1998 mitge-
teilt, daß sie ihre Zustimmung nicht erteilen kann. Die in
dem Schreiben vorgebrachten Argumente werden nach-
stehend ausführlich bewertet.

1.ÙGenerell stellt die Bundesregierung fest, daß sie nach
wie vor mit der Kommission darin übereinstimmt,
sektorenspezifische Regelungen durch einen horizon-
talen Ansatz zu ersetzen. Allerdings werden zahlrei-
che Einwände gegen den multisektoralen Beihilferah-
men erhoben, die der Kommission bereits vorgetra-
gen, jedoch von dieser nicht aufgegriffen wurden.

Die Kommission stellt fest, daß im Laufe des Jahres
1997 erhebliche Anstrengungen unternommen worden
sind, um den deutschen Bedenken zum Textentwurf
des Beihilferahmens Rechnung zu tragen, obgleich die
Bundesregierung das Schreiben der Kommission vom
25. Februar 1997, in dem alle Mitgliedstaaten gebeten
wurden, sich zu spezifischen Aspekten des Entwurfs
zu äußern, nicht schriftlich beantwortet hat. Im An-
schluß an mehrere bilaterale Besprechungen zwischen
der Kommission und den deutschen Behörden wurden
gewisse Änderungen an dem Textentwurf angebracht.
Im Rahmen dieser bilateralen Kontakte fand eine Be-
sprechung am 15. Juli 1997 statt, auf die hin ein Brief-
wechsel folgte (Schreiben der Kommission vom
28. Juli 1997 und 15. Dezember 1997 und Schreiben
der deutschen Behörden vom 24. November 1997).

Da die meisten, wenn nicht alle Mitgliedstaaten Kom-
promisse akzeptieren mußten, um zu einem Konsens
zu gelangen, stellte die Kommission bei diesen bilate-
ralen und multilateralen Beratungen klar, daß der
multisektorale Beihilferahmen versuchsweise für nur
drei Jahre eingeführt werden soll und sie nach Ablauf
dieses Versuchszeitraums die Zweckmäßigkeit und
den Geltungsbereich überprüfen wird, wobei unter
anderem der Frage nachgegangen würde, ob der Bei-
hilferahmen verlängert, überarbeitet oder aufgehoben
werden soll.

2.ÙDie deutschen Behörden führen aus, daß die drei Be-
wertungsfaktoren und die damit verbundene Berech-
nungsformel in Einzelfällen dazu führen könnten, daß
die Entscheidungen der Kommission nicht mehr vor-
hersehbar sind und den Investoren nicht die erforder-
liche Rechtssicherheit geboten wird.

Die Kommission ist hingegen der Auffassung, daß der
multisektorale Gemeinschaftsrahmen durch die An-
wendung dreier klar definierter quantifizierbarer Be-
wertungskriterien ein hinreichendes Maß an Vorher-
sehbarkeit bietet. Da die potentiellen Beihilfeempfän-
ger den Sektor oder Teilsektor, in dem sie tätig sind,
sowie ihre relative Position genau kennen, ist die
Kommission zuversichtlich, daß sie in der Regel ziem-
lich genau vorhersehen können, zu welchem Ergebnis
die Anwendung des Wettbewerbsfaktors führt. Hin-
sichtlich der Zahl der durch ein Projekt direkt oder
indirekt geschaffenen Arbeitsplätze, was für die An-
wendung des zweiten und dritten Bewertungsfaktors
(Verhältnis Kapitaleinsatz/Arbeitsplätze und regio-
nale Auswirkung) relevant ist, teilt die Kommission
die Auffassung, daß die Genauigkeit der bei der Noti-
fizierung vorgelegten Angaben nur durch eine nach-
trägliche Kontrolle überprüft werden kann. Dabei
können sich die der Notifizierung zugrunde gelegten
Annahmen als unrealistisch erweisen. Die Beihilfe-
empfänger werden sich bei der Notifizierung der
möglichen Auswirkungen dieser Kontrolle bewußt
sein. Allerdings ist festzustellen, daß diese Faktoren
auf unterschiedlichen Vorgaben beruhen und sich in
der Praxis eine gewisse Marge ergeben wird, inner-
halb der die Zahl der tatsächlich geschaffenen Ar-
beitsplätze von der in der Notifizierung angegebenen
Zahl abweichen kann und es dennoch in der Ex-post-
Phase nicht zu einer Reduktion der zulässigen Beihilf-
eintensität kommt.

Die Kommission ist daher der Ansicht, daß der multi-
sektorale Gemeinschaftsrahmen ein ausreichendes
Maß an Vorhersehbarkeit und Rechtssicherheit bietet.
Daß die Kommission über einen Ermessensspielraum
bei der Anwendung des Artikels 93 Absatz 3 EG-Ver-
trag verfügt, ist im übrigen vom GerichtshofØ(Ô) bestä-
tigt worden.

3.ÙDie deutschen Behörden führen aus, daß die drei von
der Kommission vorgeschlagenen Bewertungsfaktoren
für die Prüfung von Einzelfällen zu einer starken Ein-
beziehung der Kommission bei der Bewertung eines
spezifischen Beihilfevorhabens führen würde, da sich
die Kommission das Recht vorbehält, detaillierte An-
gaben zur Rentabilität eines Vorhabens einholen zu
können. Die deutschen Behörden werfen die Frage
auf, ob eine so weitgehende Bewertung zur Ausübung
der Beihilfenkontrolle notwendig ist und ob hierbei
die Kompetenzverteilung zwischen der Europäischen
Kommission und den Mitgliedstaaten gewahrt bleibt.

Die Kommission verweist darauf, daß sie — wie in
Nummer 1.5 des Beihilferahmens ausgeführt — kei-

(Ô)ÙZ.ØB. in der Rechtssache C-225791, Matra/Kommission.
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nesfalls die Absicht hat, über Gebühr in den regional-
politischen Handlungsspielraum der Mitgliedstaaten
einzugreifen oder die Anwendung von Artikel 93 Ab-
satz 3 Buchstaben a) und c) EG-Vertrag einzugren-
zen, die Unternehmen trotz der dortigen Struktur-
nachteile zu Investitionen in benachteiligte Gebiete
ermuntern sollen. Vielmehr sollen die neuen Regeln
auf solche oft kapitalintensive Großvorhaben be-
schränkt werden, die die nicht subventionierten Wett-
bewerber anderenorts im EWR ernsthaft benachteili-
gen könnten. Außerdem gilt es, die Höhe der Beihil-
fen für jene Vorhaben genauer zu prüfen, die sich
nicht in nennenswerter Weise direkt oder indirekt auf
die Beschäftigungslage in der Region als wesentliches
Ziel der Regionalpolitik auswirken. Mit der Herstel-
lung eines Gleichgewichts in bezug auf Beihilfen, die
zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen, steht der
Gemeinschaftsrahmen in voller Übereinstimmung mit
den Schlußfolgerungen des Beschäftigungsgipfels, der
am 20. und 21. November 1997 in Luxemburg statt-
fand. In der meisten Zahl der Fälle werden weiterhin
die Mitgliedstaaten innerhalb der genehmigten Regio-
nalbeihilferegelungen über die Beihilfeintensität ent-
scheiden. Nach Auffassung der Kommission ist eine
strikte Kontrolle staatlicher Beihilfen für solche Vor-
haben eine wesentliche Voraussetzung für das effi-
ziente Funktionieren des Binnenmarkts. Der fünfte
Bericht über staatliche Beihilfen in den Jahren
1992—1994Ø(Õ) zeigt, daß das Beihilfeniveau keines-
falls rückläufig ist und daher konkrete Maßnahmen
getroffen werden müssen.

Hinsichtlich der Bewertung der potentiellen Rentabili-
tät eines Vorhabens unterstreicht die Kommission,
daß sie nicht die Absicht hat, die Verantwortung für
die Untersuchung dieses Aspekts zu übernehmen. Im
Gemeinschaftsrahmen heißt es hierzu ausdrücklich in
Nummer 3.1: ,Die Rentabilität der einzelnen Projekte
ist von den Mitgliedstaaten zu beurteilen.‘ In der Re-
gel geht die Kommission nicht davon aus, daß von
den Mitgliedstaaten diesbezügliche Angaben angefor-
dert werden müssen, doch könnten sich Umstände er-
geben, unter denen solche — ohne weiteres verfüg-
bare — Informationen die Prüfung eines Beihilfefalls
erleichtern würden.

4.ÙDie deutschen Behörden bringen vor, daß die mögli-
che Absenkung der Beihilfeintensität um bis 85Ø% des
regionalen Höchstsatzes kein ausreichender Anreiz
für Firmen wäre, um in Fördergebieten zu investieren
und lediglich Unternehmen, die ohnehin investiert
hätten, die Beihilfe in Anspruch nehmen würden. Des-
halb würde der Gemeinschaftsrahmen nicht nur zu ei-
ner Senkung der Förderung, sondern faktisch zu einer

(Õ)ÙKOM(97) 170 endg. vom 16.4.1997.

Verhinderung von staatlichen Anreizen für große
Projekte in strukturschwachen Gebieten führen. An-
gesichts der Förderwürdigkeit der jeweiligen Regio-
nen sei dies nicht gerechtfertigt, da für Investitionsan-
reize eine Mindestförderhöhe unverzichtbar sei.

Die Kommission stellt zunächst fest, daß die deut-
schen Behörden keine Angaben zu der erforderlichen
Mindestförderhöhe machen. Die Kommission unter-
streicht, daß es nicht darum geht, die Förderung von
Vorhaben, die in den Kontrollbereich des Gemein-
schaftsrahmens fallen, zu verhindern, sondern es soll
eine übermäßige Förderhöhe bei einer geringen Zahl
regionaler Beihilfefälle vermieden werden. Die An-
wendung des Gemeinschaftsrahmens bedeutet nicht a
priori, daß die zulässige Beihilfeintensität in allen
oder selbst in den meisten Fällen unter die regionale
Beihilfehöchstgrenze abgesenkt wird. Selbst in den
Fällen, in denen die Kommission durch Anwendung
eines oder beider der ersten Bewertungsfaktoren, d.Øh.
den Faktor Verhältnis Kapitaleinsatz/Arbeitsplätze
und den Wettbewerbsfaktor, eine Absenkung der re-
gionalen Beihilfeintensität unter die regionale Beihil-
fehöchstgrenze in Betracht zieht, ist ein ,Bonus‘ nach
dem dritten Faktor (,regionale Auswirkung‘) möglich,
der die nach den beiden ersten Faktoren vorgenom-
menen Kürzungen zumindest teilweise wieder aufhe-
ben würde. Das von den deutschen Behörden ange-
führte hypothetische Beispiel einer Absenkung der
Beihilfeintensität um 85Ø% stellt einen extremen Fall
dar. Dabei müßte es sich um ein Vorhaben handeln,
bei dem sich die geplanten Kapitalinvestitionen je ge-
schaffenen Arbeitsplatz auf mindestens 1 Mio. ECU
belaufen, das geförderte Vorhaben zu einer Kapazi-
tätserweiterung in einem Sektor führen würde, in dem
bereits eine erhebliche strukturelle Überkapazität be-
steht und/oder ein absoluter Nachfragerückgang fest-
zustellen ist und bei dem in den betreffenden Förder-
gebieten im Verhältnis zu den direkt geschaffenen Ar-
beitsplätzen nur wenige indirekte Arbeitsplätze entste-
hen würden. Selbst unter solchen Umständen wäre die
Höhe der Beihilfe angesichts der Größenordnung der
unter den Gemeinschaftsrahmen fallenden Vorhaben
wahrscheinlich noch beträchtlich.

5.ÙDie deutschen Behörden führen aus, daß die Anwen-
dung des Faktors ,Verhältnis Kapitaleinsatz/Arbeits-
plätze‘ zu einer Reduzierung der Beihilfeintensität um
bis zu 60Ø% des ursprünglichen Wertes führen könnte
und somit kapitalintensive Investitionen gegenüber ar-
beitsintensiven Investitionen begünstigen und zur
Konservierung lohnkostenintensiver Wirtschaftsstruk-
turen, die nicht ausreichend wettbewerbsfähig sind,
beitragen würde. Dies würde auf eine Beeinträchti-
gung der Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unter-
nehmen hinauslaufen.
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Die Kommission kann dieses Argument nicht akzep-
tieren. Da Regionalbeihilfen in der Regel in Form von
Kapitalzufuhren gewährt werden, zieht es kapitalin-
tensive Projekte naturgemäß in Fördergebiete. Dieser
Umstand ist zwar an sich durchaus positiv, doch trägt
eine solche Politik nicht notwendigerweise zur Schaf-
fung vieler neuer Arbeitsplätze in benachteiligten Re-
gionen bei, obwohl dies ein erklärtes Ziel der Regio-
nalpolitik ist. Der Bewertungsfaktor ,Verhältnis Kapi-
taleinsatz/Arbeitsplätze‘ wird sich nach einer Gleit-
skala auf diese Vorhaben nur auswirken, wenn die
geplante Beihilfe je geschaffenen oder erhaltenen Ar-
beitsplatz sehr hoch liegt (über 200Ø000 ECU). Was
den von Ihren Behörden angeführten hypothetischen
Fall betrifft, so würde eine Reduzierung von 40Ø%
unter die regionale Höchstgrenze nur Vorhaben be-
treffen, bei denen die Beihilfe je geschaffenen oder er-
haltenen Arbeitsplatz wenigstens 1 Mio. ECU beträgt.
Wie bereits erwähnt, könnte außerdem jede Reduzie-
rung aufgrund des Faktors ,Regionale Auswirkung‘
durch die Anwendung dieses Faktors abgemildert
oder ausgeglichen werden, d.Øh. wenn die Zahl der
vorgesehenen indirekt geschaffenen Arbeitsplätze im
Vergleich zur Zahl der direkt geschaffenen Arbeits-
plätze signifikant wäre. Der Regionalbeihilferahmen
überläßt dem Unternehmer alle Entscheidungen hin-
sichtlich der geeigneten Struktur und Personalausstat-
tung seines Investitionsvorhabens. Es wird nicht ver-
sucht, nicht ausreichend wettbewerbsfähige Wirt-
schaftsstrukturen zu erhalten, was Ihre Behörden —
allerdings ohne den Beweis anzutreten — für erwie-
sen halten.

6.ÙIhre Behörden behaupten, daß der Wettbewerbsfaktor
nicht das Problem des ,relevanten Marktes‘ berück-
sichtigt und auch nicht zwischen allgemeiner Markt-
lage und besonderer Entwicklung einzelner Marktseg-
mente (Marktnischen) differenziert. Dieser Ansatz
lasse an der notwendigen Vorhersehbarkeit und der
materiellen Richtigkeit der Kommissionsentscheidung
zweifeln. Selbst Investitionsvorhaben, die innovative
Konzepte beinhalten und die Wettbewerbsfähigkeit
des Unternehmens und damit auch des Standorts Eu-
ropa nachhaltig sichern würden, müßten im Zweifel
bei einer Kapazitätserweiterung oder einem schrump-
fenden Markt mit einer stark reduzierten Beihilfein-
tensität rechnen.

Die Kommission kann diesen Argumenten nicht zu-
stimmen. Zunächst ist der Hauptansatzpunkt des
Wettbewerbsfaktors nicht der ,relevante Markt‘, son-
dern der betreffende Sektor oder Teilsektor. Dies
stimmt mit der gängigen Praxis der Kommission über-
ein, d.Øh. in Fällen staatlicher Beihilfen (im Unter-
schied zu anderen Bereichen der Wettbewerbspolitik)
auf den Beihilfeempfänger und auf die Branche, in

denen diese Unternehmen tätig sind, abzustellen an-
statt auf die Ermittlung der Wettbewerbszwänge, de-
nen die Produkte des Beihilfeempfängers unterliegen.
Diese Vorgehensweise wird in der Bekanntmachung
der Kommission über die Definition des relevanten
Marktes im Sinne des Wettbewerbsrechts der Ge-
meinschaftØ(Ö) bekräftigt. Der hier zu berücksichti-
gende Sektor ist laut Regionabeihilferahmen (Ab-
schnitt Definitionen) der der niedrigsten Stufe der
NACE-Klassifizierung.

Laut Regionalbeihilferahmen (Abschnitt Definition)
umfaßt der für die Ermittlung des Marktanteils rele-
vante Produktmarkt die Produkte des Investitionsvor-
habens und jene Produkte, die vom Verbraucher oder
Hersteller als ihre Ersatzprodukte angesehen werden.
Der relevante geographische Markt umfaßt grund-
sätzlich den EWR oder andernfalls einen bedeutenden
Teil davon.

Was die Beurteilung von Vorhaben betrifft, die von
Unternehmen mit einem über 40Ø% liegenden Markt-
anteil für das betreffende Produkt durchgeführt wer-
den, wird im Regionalbeihilferahmen ausdrücklich in
Nummer 3.6 festgestellt, daß grundsätzlich Ausnah-
men von dieser allgemeinen Regel, die eine Reduzie-
rung der zulässigen Beihilfeintensität vorsieht, mög-
lich sind, ,beispielsweise wenn ein Unternehmen
durch echte Innovation einen neuen Produktmarkt
schafft‘.

Ob der betreffende Produktmarkt als schrumpfend
gilt, wird laut Regionalbeihilferahmen (Abschnitt De-
finitionen) aufgrund der mittleren Jahreszuwachsrate
des sichtbaren Verbrauchs des fraglichen Produkts in
den letzten fünf Jahren im Vergleich zum Jahres-
durchschnitt des gesamten verarbeitenden Gewerbes
im EWR beurteilt. Ein Markt gilt nicht als schrump-
fend, wenn eine starke Aufwärtstendenz bei der rela-
tiven Zuwachsrate für das Produkt zu beobachten ist.

7.ÙIhre Behörden behaupten, daß die Anwendung des
Faktors ,regionale Auswirkungen‘ in Konflikt mit dem
freien Wettbewerb in der Gemeinschaft treten kann,
da ein investierendes Unternehmen Lieferanten/Ab-
nehmer dort anfragt, wo diese aus betriebswirtschaft-
lichen Gründen am kostengünstigsten ausfallen.

(Ö)ÙABl. C 372 vom 9.12.1997, S. 5.
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Würde das Unternehmen seine Lieferanten/Abnehmer
von der Höhe der maximal erzielbaren Beihilfe ab-
hängig machen, wäre mit einer gesamtwirtschaftlich
unerwünschten Fehlallokation der Ressourcen zu
rechnen. Zudem sei es aus der Sicht der Bundesregie-
rung zweifelhaft, wie ein Unternehmen ex ante dar-
stellen sollte, mit welchen Lieferanten/Abnehmern
Geschäfte getätigt würden und in welchem Umfang
Arbeitsplätze entstünden. Ein Investitionsvorhaben sei
keine statische Größe, sondern müßte auf die jeweili-
gen — sich ändernden — Marktgegebenheiten reagie-
ren. Des weiteren würde damit ein Ziel der Regional-
förderung, durch die Fördermaßnahmen exportorien-
tierte Unternehmen zur Ansiedlung zu bewegen, kon-
terkariert werden.

Nach Ansicht der Kommission kann die Arbeitsplatz-
schaffung als Indikator für den Beitrag eines Investiti-
onsvorhabens zur regionalen Entwicklung gelten. Wie
bereits gesagt, stimmt dieser Ansatz vollkommen mit
den Schlußfolgerungen des Luxemburger Beschäfti-
gungsgipfels vom 20. und 21. November 1997 über-
ein, auf dem erklärt wurde, der Europäische Rat ver-
trete ,die Auffassung, daß Beihilferegelungen ange-
strebt werden sollen, die zur wirtschaftlichen Wirk-
samkeit und zur Beschäftigung beitragen, ohne zu
Wettbewerbsverzerrungen zu führen‘. Es dürfte nicht
ohne weiteres möglich sein, ex ante festzustellen, wie
sich das Vorhaben im einzelnen auf die direkte und
indirekte Arbeitsplatzschaffung auswirkt. Hauptsäch-
lich deshalb enthält der Regionalbeihilferahmen be-
sondere Vorkehrungen zur nachträglichen Kontrolle,
um beurteilen zu können, wie das Vorhaben im Ver-
gleich zu den Angaben zur Zeit der Vorhabensanmel-
dung durchgeführt wird.

Die Kommission gibt zu, daß die Unternehmen Liefe-
ranten/Abnehmer dort suchen, wo sie es betriebswirt-
schaftlich für sinnvoll halten. Der Regionalbeihilfe-
rahmen ist nicht dazu gedacht, die Unternehmen in
dieser Hinsicht zu beeinflussen, und die Kommission
glaubt nicht, daß er dies bewirken wird. Auch ist her-
vorzuheben, daß mit diesem Bewertungsfaktor keine
Beihilfereduzierungen vorgenommen werden (anders
als es bei den übrigen zwei Faktoren möglich ist), weil
sein Mindestwert gleich 1 ist. Dadurch wird verhin-
dert, daß der Faktor die Maßnahmen konterkariert,
die die Ansiedlung exportorientierter Unternehmen in
Fördergebieten bewirken sollen. Andererseits glaubt
die Kommission, daß für diejenigen Unternehmen, die
in den betreffenden Fördergebieten indirekt eine rela-
tiv hohe Anzahl von Arbeitsplätzen schaffen, ein
Bonus vorgesehen werden sollte.

8.ÙIhre Behörden bezweifeln, daß die Kommission die
zweimonatige Frist für die vorläufige Prüfung und die
viermonatige Frist für das Verfahren nach Artikel 93

Absatz 2 einhalten wird. Selbst eine Prüfungsdauer
von sechs Monaten könne auf einen potentiellen Inve-
stor abschreckend wirken, da er den möglichen För-
dersatz nicht errechnen könne. Außerdem würden die
vom Regionalbeihilferahmen vorgeschriebenen Infor-
mationen zu einem erheblichen bürokratischen Auf-
wand führen.

Die Kommission hat zu einem früheren Zeitpunkt Ih-
ren Behörden gegenüber erklärt, daß sie ihre Beden-
ken dahin gehend teilt, daß der Regionalbeihilferah-
men Investoren von Großvorhaben abhalten könnte.
Gerade aus diesem Grund verpflichtet sich die Kom-
mission guten Glaubens, die strengen Terminvorgaben
für die Beurteilung der unter diesen Regionalbeihilfe-
rahmen fallenden angemeldeten Vorhaben einzuhal-
ten, d.Øh. zwei Monate im Fall einer vorläufigen Prü-
fung und vier Monate, wenn die Kommission sich ge-
zwungen sähe, das Verfahren nach Artikel 93 Absatz
2 einzuleiten. Diese Termine sind für die Kommission
eine erhebliche Herausforderung, der zu begegnen sie
entschlossen ist. Um Ihren Behörden weiter entgegen-
zukommen, wird die Kommission, wie im Regional-
beihilferahmen vorgesehen, bei unvollständigen An-
meldungen innerhalb von zehn Arbeitstagen von den
Mitgliedstaaten zusätzliche Informationen verlangen.

Zur Frage des bürokratischen Aufwands wiederholt
die Kommission, daß mit diesem Regionalbeihilferah-
men durch die Festsetzung hoher Anmeldungsschwel-
len jährlich nur eine kleine Anzahl von Vorhaben er-
faßt werden soll, die aufgrund ihrer Größe Wettbe-
werbsverzerrungen befürchten lassen. Dies steht in
vollkommener Übereinstimmung mit der von den
Mitgliedstaaten geteilten Auffassung der Kommission,
daß die Ressourcen auf die wichtigsten Fälle konzen-
triert werden müßten. Um Mißverständnisse hinsicht-
lich der von der Kommission verlangten Auskünfte
weitestgehend zu vermeiden und den Entscheidungs-
prozeß zu beschleunigen, enthält der Regionalbeihil-
ferahmen im Anhang ein detailliertes Standardanmel-
deformular.

Schlußfolgerung

Die Bundesregierung kommt in ihrem Schreiben vom 31.
März 1998 zu dem Schluß, daß sie sich nicht in der Lage
sieht, dem neuen Regionalbeihilferahmen zuzustimmen.

Die im multisektoralen Regionalbeihilferahmen verlangte
Anmeldung ist eine zweckdienliche Maßnahme im Sinne
von Artikel 93 Absatz 1 EG-Vertrag. Aufgrund obiger
Erwägungen ist die Kommission der Ansicht, daß für sie
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kein Grund besteht, die den Mitgliedstaaten mit Schrei-
ben vom 5. März 1998 vorgeschlagene zweckdienliche
Maßnahme zu ändern.

Vierzehn Mitgliedstaaten haben das Anmeldungserfor-
dernis des multisektoralen Regionalbeihilferahmens be-
dingungslos akzeptiert. Als einziger Mitgliedstaat hat
Deutschland ihm nicht zugestimmt. Demnach muß die
Kommission das Verfahren des Artikels 93 Absatz 2 ge-
genüber allen Beihilferegelungen in Deutschland eröff-
nen, nach denen Beihilfen, die aufgrund des multisekto-
ralen Regionalbeihilferahmens für große Investitionsvor-
haben anzumelden sind, gewährt werden. Dazu gehören
alle genehmigten Beihilferegelungen, denen zufolge Bei-
hilfen in einer Höhe gewährt werden können, die einer
der beiden Anmeldungsschwellen entspricht, und Beihil-
feregelungen, denen zufolge Beihilfen mit Beihilfen aus
einer anderen Beihilferegelung bis zur gleichen Höhe
kumuliert werden können: vor allem die wichtigste deut-
sche Regionalbeihilferegelung, d.Øh. der 26. Rahmenplan
der Gemeinschaftsaufgabe ,Verbesserung der regionalen
Wirtschaftsstruktur‘Ø(ÎÍ) und das Investitionszulagenge-
setzØ(ÎÎ).

Im Rahmen dieses Verfahrens gibt die Kommission hier-
mit Ihrer Regierung Gelegenheit, innerhalb von zwei

(ÎÍ)ÙSache N 123/97.

(ÎÎ)ÙSache N 494/A/95.

Wochen nach Eingang dieses Schreibens Bemerkungen
und von der Kommission für ihre Beurteilung verlangte
ergänzende Angaben vorzulegen.

Die Kommission unterrichtet Ihre Regierung hiermit,
daß sie dieses Schreiben als Bekanntmachung im Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlichten
und damit den anderen Mitgliedstaaten und den sonsti-
gen Betroffenen Gelegenheit geben wird, ihre Bemer-
kungen zu unterbreiten. Ebenso wird das Schreiben im
EWR-Supplement des Amtsblatts veröffentlicht, so daß
Betroffene in den EFTA-Staaten ebenfalls Gelegenheit
zur Vorlage ihrer Bemerkungen erhalten.‘‘

Die Kommission fordert die Mitgliedstaaten und die
sonstigen Betroffenen auf, ihre Bemerkungen zu den
Beihilfemaßnahmen innerhalb von zwei Wochen nach
dem Datum der Veröffentlichung an folgende Anschrift
zu richten:

Europäische Kommission
Generaldirektion Wettbewerb (GD IV)
Direktion Staatliche Beihilfen
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brüssel
Fax: (32-2) 296Ø95Ø79.

Diese Bemerkungen werden der deutschen Regierung über-
mittelt.
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